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TAGESORDNUNG 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptverwaltungs- 

und Finanzausschusses am 23. Februar 2022 
  

2. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am 
09. März 2022 

  

3. Behandlung von Bauanträgen 
  

3.1 Neubau einer Hackschnitzellagerhalle auf Fl.Nr. 123/3, Gemarkung Arnbruck 
  

3.2 Tektur zum Neubau einer Hackgutheizanlage auf Fl.Nr. 1226, Gemarkung Arnbruck 
  

3.3 Neubau eines Betriebsgebäudes auf Fl.Nr. 317, Gemarkung Arnbruck 
  

3.4 Bauvoranfrage Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 5 Wohneinheiten auf Fl.Nr. 16, 
Gemarkung Arnbruck 

  

3.5 Ersatzbau einer Hackschnitzelheizanlage mit Garagen und Wohnung auf Fl.Nr. 869/4, Ge-
markung Arnbruck 

  

4. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP); Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Ände-
rungsverordnung vom 14. Dezember 2021 

  

5. Panoramabad; Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
des Hallenbades der Gemeinde Arnbruck (Hallenbad-Gebührensatzung) 

  

6. Haushaltskonsolidierung; Festlegung des Verhältnisses von Kreditneuaufnahmen und or-
dentlicher Tilgung in der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung 

  

7. Haushaltsplanung; Festlegung der Maßnahmen für das Investitionsprogramm für das Haus-
haltsjahr 2022 und die folgenden Jahre 

  

8. Haushaltskonsolidierung; Festlegung der Maßnahmen für das Konsolidierungskonzept 
  

9. Informationen - Wünsche - Anträge 
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Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann eröffnet um 19.00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Arnbruck, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

1 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptver-
waltungs- und Finanzausschusses am 23. Februar 2022 
 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanz-
ausschusses am 23. Februar 2022 war den Gemeinderatsmitgliedern bereits über das 
Ratsinformationssystem bereitgestellt worden. Einwendungen werden nicht erhoben. Damit 
gilt die Niederschrift für diesen Teil nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung als ge-
nehmigt. 
 
 

2 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemein-
derates am 09. März 2022 
 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am 09. März 
2022 war den Gemeinderatsmitgliedern bereits über das Ratsinformationssystem bereitge-
stellt worden. Einwendungen werden nicht erhoben. Damit gilt die Niederschrift für diesen 
Teil nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt. 
 
 

3 Behandlung von Bauanträgen 

 
3.1 Neubau einer Hackschnitzellagerhalle auf Fl.Nr. 123/3, Gemarkung Arnbruck 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

3.2 Tektur zum Neubau einer Hackgutheizanlage auf Fl.Nr. 1226, Gemarkung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Tektur-Bauantrag wird erteilt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

3.3 Neubau eines Betriebsgebäudes auf Fl.Nr. 317, Gemarkung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

3.4 Bauvoranfrage Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 5 Wohneinheiten auf 
Fl.Nr. 16, Gemarkung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zur vorliegenden Bauvoranfrage wird erteilt. Mit dem Bau-
herrn ist abzuklären, in welchem Umfang die angrenzende Stützmauer von dem Bauvorha-
ben betroffen ist. Eine Instandsetzung im Zuge der Baumaßnahme wird vom Gemeinderat 
für sinnvoll erachtet. Dabei sollte auch die künftige Nutzung des Lindenweges in diesem Be-
reich berücksichtigt werden. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
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3.5 Ersatzbau einer Hackschnitzelheizanlage mit Garagen und Wohnung auf Fl.Nr. 869/4, 
Gemarkung Arnbruck 
 

Die Behandlung dieses Bauvorhabens wird auf Wunsch des Bauherrn vorerst zurückgestellt. 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert noch über einen Bauantrag zur Lageände-
rung eines Mehrfamilienwohnhauses auf Fl.Nr. 154/1 (Gemarkung Arnbruck). Das Bauvor-
haben an sich war bereits im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt worden, aber 
nachdem die Ausrichtung des Gebäudes nicht mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Hochfelder" übereinstimmt, ist nun eine Behandlung im Gemeinderat erforderlich. Gegen 
die geplante Lageänderung bestehen dem Grunde nach keine Bedenken, jedoch ist vor einer 
Zustimmung die Problematik der Oberflächenentwässerung mit dem Bauherrn zu klären. Die 
vorgelegten Bauvorlagen sind entsprechend zu ergänzen. 
 
 

4 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP); Beteiligungsverfahren zum Entwurf 
der Änderungsverordnung vom 14. Dezember 2021 
 

Der Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde zur geplanten Änderung des Landesentwick-
lungsprogrammes Bayern (LEP) wird bekannt gegeben. Bürgermeisterin Angelika Leiter-
mann verweist auf eine ähnlich lautende Stellungnahme des Bayerischen Gemeindetages in 
dieser Angelegenheit. Insbesondere von dessen Seite werden erhebliche Bedenken vorge-
bracht, was die künftige Entwicklung des ländlichen Raumes betrifft. Nach Aussprache und 
Beratung beschließt der Gemeinderat, die Stellungnahme entsprechend dem vorgelegten 
Entwurf zu verfassen und dem zuständigen Staatsministerium zuzuleiten. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

5 Panoramabad; Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung des Hallenbades der Gemeinde Arnbruck (Hallenbad-Gebührensatzung) 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann erläutert die beabsichtigte Änderung der Hallenbad-
Gebührensatzung, im Rahmen derer die Gültigkeit der Jahreskarten auf 12 Monate (bisher 
13 Monate) verringert wird und der Freieintritt für Gäste mit der ZellertalCard künftig wegfällt. 
Beide Änderungen dienen der Haushaltskonsolidierung. Der Gemeinderat stimmt einer ent-
sprechenden Anpassung der Hallenbad-Gebührensatzung zu. Die Änderungen treten am 01. 
Juni 2022 in Kraft. Die Änderungssatzung ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

6 Haushaltskonsolidierung; Festlegung des Verhältnisses von Kreditneuaufnahmen 
und ordentlicher Tilgung in der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung 
 

Der Sachverhalt wird vorgetragen und die Auflage Nr. 3 Buchst. a) aus dem Stabilisierungs-
hilfebescheid der Regierung von Niederbayern vom 02. Dezember 2021 erläutert. Nach Aus-
sprache und Beratung beschließt der Gemeinderat, dass im Haushaltsjahr 2022 die Höhe 
der Kreditneuaufnahmen die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht übersteigen 
darf. Dabei werden die Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen für Investitionen in die Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung nicht berücksichtigt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

7 Haushaltsplanung; Festlegung der Maßnahmen für das Investitionsprogramm für das 
Haushaltsjahr 2022 und die folgenden Jahre 
 

Der aufgrund der Beratungen in der letzten Sitzung des Gemeinderates am 09. März 2022 
(Top 7) ausgearbeitete Entwurf des Investitionsprogrammes für das Haushaltsjahr 2022 und 
die folgenden Jahre war den Gemeinderatsmitgliedern bereits über das Ratsinformations-
system bereitgestellt worden. Im Hinblick auf die Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutz-
ausrüstung für die Gemeindefeuerwehren sind im laufenden Haushaltsjahr jeweils 10.000,00 
€ vorgesehen. Darüber hinaus werden die vorläufigen Kosten für die Erschließung der 
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Badstraße zwischen Mühlriegelweg und Ecker Straße (Staatsstraße 2326) in Höhe von rd. 
1.089.000,00 € im kommenden Haushaltsjahr veranschlagt. 
 

Nach Aussprache und Beratung beschließt der Gemeinderat das Investitionsprogramm für 
das Haushaltsjahr 2022 und die folgenden Jahre wie vorgelegt. Das Investitionsprogramm 
ist dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

8 Haushaltskonsolidierung; Festlegung der Maßnahmen für das Konsolidierungskon-
zept 
 

Das aufgrund der Beratungen in der letzten Sitzung des Gemeinderates am 09. März 2022 
(Top 8) überarbeitete Haushaltskonsolidierungskonzept war den Gemeinderatsmitgliedern 
bereits über das Ratsinformationssystem bereitgestellt worden. Bürgermeisterin Angelika 
Leitermann berichtet von einer Unterschriftenaktion gegen die verkürzten Öffnungszeiten im 
Panoramabad und legt einen Kompromissvorschlag in dieser Sache vor. Danach könnten 
sich die künftigen Öffnungszeiten im Panoramabad wie folgt gestalten: 
 

 Montag Ruhetag wie bisher 

 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 15 Uhr bis 21 Uhr (bayerische Ferien ab 14 Uhr) 

 Freitag von 14 Uhr bis 21 Uhr 

 Samstag, Sonn- und Feiertage von 14 Uhr bis 18 Uhr (bayerische Ferien bis 19 Uhr) 
 

Der Gemeinderat ist der Meinung das an Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Ausnah-
men wegen der Ferienzeiten erforderlich sind und das Bad auch hier bereits um 18 Uhr 
schließen könnte. Im Übrigen wird dem vorgelegten Kompromissvorschlag zugestimmt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
Der Gemeinderat kommt außerdem überein, die Mitgliedschaft im Förderverein der Techni-
schen Hochschule Deggendorf (100,00 € jährlich) zu kündigen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
Im Hinblick auf eine flächendeckende Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung möchte der 
Gemeinderat noch nähere Informationen einholen, insbesondere inwieweit dadurch ggf. Ver-
kehrssicherungspflichten verletzt sein könnten. 
 

Mehrheitlich beschlossen Ja 10  Nein 2  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
Nach Aussprache und Beratung beschließt der Gemeinderat das Haushaltskonsolidierungs-
konzept wie vorgelegt, ergänzt um die oben angeführten Beschlussfassungen. Das Haus-
haltskonsolidierungskonzept ist dieser Niederschrift als Anlage 3 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 0   
 
 

9 Informationen - Wünsche - Anträge 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert in Sachen Regionalbudget, dass die Instand-
setzung der Fenster in der Vituskapelle an die Firma Poiger aus Windberg vergeben wurde. 
Außerdem berichtet sie, dass beabsichtigt ist, die Kassenversicherung der Gemeinde um 
eine Cyber-Versicherung zu erhöhen. Der Gemeinderat kommt überein, dieses Thema in der 
nächsten Sitzung auf die Tagesordnung zu setzen. 
 

Die Bürgermeisterin informiert weiter über den Einsatz der Kehrmaschine noch vor den Os-
terfeiertagen und die Festlegung des Termins für die Aktion "Rama-dama" in der nächsten 
Vereinsvertreterversammlung. Mit den Leitungsbaustellen in den Ortsteilen Thalersdorf und 
Sindorf ist ebenfalls bereits wieder begonnen worden, so die Bürgermeisterin. 
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GR Roland Schötz erkundigt sich, was beim Kinderspielplatz in der Waldschmidtstraße ge-
plant ist, weil hier die Bereiche mit Sand immer wieder von Katzen verunreinigt werden. Au-
ßerdem fragt er an, ob die Bekanntgabe der Sitzungsniederschriften im nichtöffentlichen Teil 
auf eine Sitzung beschränkt werden könnte. 
 

GR Konrad Weiß berichtet, dass er sich nochmal mit der Einrichtung eines Kassenautomaten 
im Panoramabad beschäftigt und auch verschiedene Herstellerfirmen kontaktiert habe. Bei 
den Gesprächen hat sich herausgestellt, dass nicht immer Personal vorgehalten werden 
müsse, um den Automaten zu betreuen. Die Kosten würden sich auf rd. 40.000,00 € belaufen 
und eine Unternehmen habe ihm zugesagt, vorbei zu kommen und sich die Situation vor Ort 
anzusehen. 
 

GR Stefan Achatz spricht die Erweiterung des Kindergartens "St. Josef" an. Die Kirchenver-
waltung sei nach wie vor an einer Zusammenarbeit interessiert, stehe aber einer künftigen 
Nutzung des Rathauses eher skeptisch gegenüber. Seitens der Kirche könne sogar mit einer 
finanziellen Beteiligung von bis zu 30% gerechnet werden, was aber noch mit der Diözese 
abgestimmt werden muss. GR Konrad Weiß und GR Roland Schötz sind der Meinung, dass 
unverzüglich mit den Vertretern der Kirche eine Besprechung organisiert werden müsse. Da-
bei müsse die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie "Geiger-Mühle" nicht zwingend abge-
wartet werden. Dem schließt sich auch GR Hermann Brandl an. Der Gemeinderat kommt 
überein, die Thematik gemeinsam mit der Kirchenverwaltung im Hauptverwaltungs- und Fi-
nanzausschuss zu besprechen. GR Andreas Menacher regt an, wenn möglich, schon ent-
sprechende Planunterlagen für diese Zusammenkunft vorzubereiten. 
 
 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
 
 
Für die Richtigkeit: 
Arnbruck, 18. April 2022 
 
 
 
 
L e i t e r m a n n    G r a ß l 
Erste Bürgermeisterin    Schriftführer 
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Anlage 1 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 23.03.2022 

 
 

Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

des Hallenbades der Gemeinde Arnbruck 
(Hallenbad-Gebührensatzung) 

 
Vom 

 
 

Auf Grund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 04. April 1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezember 
2021 (GVBl. S. 638), erlässt die Gemeinde Arnbruck folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde 
Arnbruck (Hallenbad-Gebührensatzung) vom 14. Juli 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 14. 
Oktober 2021, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 

 

"2Jahreskarten sind 12 Monate lang vom Tag der Ausgabe an gültig." 
 

2. § 3 Buchst. A Nr. 9 wird ersatzlos gestrichen. 
 

3. § 3 Buchst. A Nr. 10 wird zu Nr. 9. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Juni 2022 in Kraft. 
 
 
Arnbruck, 
GEMEINDE ARNBRUCK 
 

(Siegel) 

 
L e i t e r m a n n 
Erste Bürgermeisterin 
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Anlage 2 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 23.03.2022 
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Anlage 3 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 23.03.2022 

 

 


